
Hans Rotter In der Tage der Abtreibung geht 05 111 fundamentale
sıttliche Werte, dafß sıch 1ler der äubige nicht infachMoraltheologische gleichgültig verhalten darf, sondern seinen Standpunkt MIi1t

berlegungen 1NS Gespräch bringen mufß Stellungnahmen Aa4us christlicher
ZU1 Abtreibung Sicht werden aber wirksamer sSe1In, Je sachgerechter

S1C Sind. ES wWAdre gefährlich, hier mit Zu vereinfachenden
Parolen arbeiten. Die Kirche mufß glaubhaft machen
können, dafßs ihr WITRKRIIC die Anliegen wahrer
Menschlichkeit geht Die folgenden moraltheologischen
Überlegungen wollen ein1Ze Punkte herausheben, die für
die augenblickliche öffentliche Diskussion wichtig S21n
scheinen. Wır führen damit das mMi1t eINer juristischen
handlung begonnene aktuelle Thema welilter. red

Das Verhältnis ] )as Sittengesetz antwortet auf die rage: Was soll ich tun®
VO  w} Sittengesetz und {[Ddie Antwort des Neuen 'Testamentes findet sich 1m Doppel-
Stratrecht gebot der ottes- und Nächstenliebe, die bis Z Feindes-

1e gehen soll Das Sittengesetz verpflichtet unbedingt.
Es gibt keinen HI 1mM menschlichen Handeln, der VO!

dieser Verpflichtung adUSZSCHOMM:! 15t. Im Strafrecht
geht 6S dagegen die Frage: Wiıe weıit dart der Staat
legitime Ziele UTC Beeinflussung der freien Entscheidung
selner Bürger verfolgen? Eın Recht dazu 1sSt jedenfalls 11U!

SOWEeIit gegeben, wWw1e das Gemeinwohl ordert. Nicht a  €s,
W as VO Sittengesetz her verboten lst, braucht VO A9Tt
bestraft werden. Das Stratrecht INU a 1Nne SEW1SSE
Toleranz üben, mindestens WEn abweichendes Verhalten
MT den weltanschaulichen Standpunkt bedingt 1St.
Der Gesetzgeber hat also bei der Strafdrohung nicht e1in-
tach ach der sittlichen Beurteilung VO  S Handlungen
Iragen, sondern hat überlegen, W16e weıt un 1n wel-
cher Form eine gesetzliche Einflußnahme gerechtiertigt 1St
un! 1mM interesse des Gemeinwohls liegt. SO ann der Staat

der Prostitution einen egalen Ort 1n der Gesellschatt
Zuwelsen, weil sich adurch geringere Nachteile un Ge:
fahren ergeben als bei einem völligen Verbot, das Ja die
Prostitution nicht verhindern, sondern 1UTr 1n den nter-
grund drängen würde. Ebenso annn der aa die Eheschei-
dung gesetzlich zulassen, nicht weil S1e begrüßen würde,
sondern weil die negatıven Auswirkungen einer mensch-
ich gescheiterten Ehe hinsichtlich des Gemeinwohls
Umständen geringer leiben als bei einem völligen Verbot.
Kriterium für das Straigesetz 1St nicht infach die Sozilal-
schädlichkeit der einzelnen Handlung So können Pro:
st1tution und Ehescheidung durchaus als sozialschädlich be
trachtet werden. Es 1st aber SAaNz konkret fragen, durch
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welche Gesetzgebung solche Schäden möglichst gering gehal-
ten werden. ine sozialschädliche andlung aln 1n gEWIS-
SC Ausmafß toleriert werden, WCLLN eıne Strafverfolgung
die betreftenden Schäden 1U vergrößern würde.
SO wichtig die Unterscheidung 7zwischen Sittengesetz un
Strafrecht ist, wichtig 1St auch, ihren Zusammenhang

beachten. Zunächst MU: auch das Strafrecht VOT dem
(:ew1ssen verantworte se1nN; CS mu{fß en Rechtsgütern
Rechnung tragen, 1mM der Abtreibung auch dem Rechts-
anspruch des werdenden Menschen. eiters 1st eden-
ken, da{ß das Strairecht tatsac.  IC 1nNne ZEWI1SSE Orientie-
rungsfunktion für das ethische Bewußtsein der Öffentlich-
keit hat Dıiese Funktion wird 1n einem zunehmend
oäkularisierten Staat immer wichtiger, weil die (Orientie-
rungsiunktion der Kirche Wirksamkeit verliert. Es 1sSt
miislich, wWwWenNnnNn die Dunkelziffern bei einer Straftat fast
hundert Prozent herankommen. ber WeNnNn 119  w} hei einer
ber die medizinische Indikation hinausgehenden Legalisie-
Iung des Abortes mıit einer steigenden Gesamtzahl der ega:
len und illegalen] Abtreibungen rechnen mülßste, ann ware
das doch eın Bewels afür, da das Strafgesetz vorher och
ıne echte Wirkung hatte

Der Begıinn des Neben der verbreiteten Auffassung, dafß der Begınn des be-
jersonalen Lebens seelten menschlichen Lebens mit der Zeugung bzw. mıt der

Vereinigung der Geschlechtszellen anzusetfzen sel, wurden
1n Jüngster eıt drei weıtere Theorien ZUE Diskussion g-
stellt Sie lassen das personale menschliche Leben entweder
bei der Nidation beginnen oder 1n jenem Zeitpunkt, 1n dem
sich entscheidet, ob e1in Kind oder einellge Zwillinge bzw.
Mehrlinge entstehen, oder schließlich 1n jener Entwicklungs-
phase, 1n der sich die Grofßhirnrinde ausbildet.
Jedoch scheint sich keine dieser Theorien durchsetzen
können. DDIie Gründe Qlr sSind verschiedener Art, hängen
aber insbesondere damit ZUSamMmM«CN, dafß die Entwicklung
VO  w} der befruchteten Eizelle biologisch 1Nne solche KOn-
1Ula aufweist, dafß für die Annahme einer späateren Be-
seelung eın Anhaltspunkt mehr gegeben ist. Allerdings 1st

edenken, da{fß die rage ach dem Begınn einer PCISONA-
len menschlichen Existenz keine rein biologische Ange-
legenheit se1n kann, sSe1 denn, 1124  5 betrachte den Men-
schen I11UI als etwas Biologisches. Wenn iINan aber davon
überzeugt 1Sst, dalßs der Mensch als Person auch (Ge1st be:
S11 un damit die Wirklic.  eıt einer bloßen aterıe oder
eines unterpersonalen organischen Lebens übersteigt, dann
mu{(lß klar se1IN, da{fß sich 1er auch eiıne emiıinent philo-
sophische und 24 theologische rage handelt
DIe Annahme eines Zeitpunktes irgendwann ach der Zeu-
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ZunNg als Beginn der personalen menschlichen Existenz CH1D-
fiehlt sich auch eshalb nicht, weil s1e e1in dualistisches
Verständnis des Leib-Seele-Verhältnisses VOraussetZzt, Ww1e
heute 1n Philosophie und Theologie entschieden aAb
gelehnt wird. Man darft sich das Entstehen menschlichen
Lebens nicht vorstellen, als ob einige eit 1UTr leibliches
Leben gegeben ware und dann die Seele w1e eıne zweiıte
Substanz VO  ; außen hinzugefügt würde. Das biologisch-leib-
C Leben 1St VO  5 em ang die Erscheinungsform
der eele. und die eele 1st VO  w em ang das Prinzıp,
das den Leib 1n seinem Werden formt. Allerdings 1St die
VOo. Verwirklichung der menschlichen Person erst da SC
geben, Bewußtsein und Freiheit möglich werden. ST
ÜTC. diese Funktionen annn sich der ensch 1n Glaube
und Liebe auf Gott beziehen und gewinnt adurch se1ne
Vo Würde Das werdende menschliche Leben hat seiıine
Würde nicht auf Iun dessen, W3as CS bereits ist, sondern
auf rund der estiımmung, 1ne Person 1mM vollen Sinne
werden. |)ie Menschwerdung ereignet sich also nicht in
einem einziı1gen Zeitpunkt, sondern ın einem Jangen zelit-
lichen Prozeß}.

Die ethische Die ethische Bewertung der Abtreibung äng notwendig
Bewertung der IiNnen mıiıt der Bewertung des menschlichen Lebens.
Abtreibung Der Wert eines Gegenstandes ergibt sich 4aus dem Madße,

w1e erstrebenswert für jemanden 1St. Das MEeNSC.  iche
Leben scheint 1m 1NDULIC auf die alltägliche Erfahrung VOI

Leid, Enttäuschung und Vergänglichkeit nicht unbegrenzt
wertvoll se1in. ber für eın geschichtliches Wesen, wıe
der Mensch 1St, ergibt sich se1n Wert nicht 1UT! a4us der
gegenwärtigen Lebensfülle, sondern entscheidender AQUuS dem,
W A3AS der Mensch TYThofft Für den gläubigen Christen ist das
Ziel menschlicher offnung das ew1ge eil Von da her
ergibt sich der unermeßifliche Wert der menschlichen Ex1

In eliner pluralistischen, säkularisierten Gesellschaft
annn aber dieser Glaube nicht mehr allgemein S
SETZT werden. Wo e 1sSt auch die Wertschätzung
menschlichen Lebens 1n Frage gestellt“. TIIC wird
112  m; auch eute allgemein darin übereinstimmen, da{fß das
mMensc.  iche Leben einen hohen Wert darstellt ber W1e
bei einem OniIilıkt zwischen dem Wert des entstehenden
Lebens und den Ansprüchen der Multter entscheiden 1st,

Vgl Rotter, {Idıie Geistbeseelung 1mMm Werden des Menschen, 1n ZKTh 93
1971) 168—181; porken, art die Medizin, Wa s1e kann? rTobleme der
medizinischen Ethik, Düsseldort 1971, 58—/4; Auer, Zur Diskussion, er
Schwangerschaftsabbruch, 1n Theologische Quartalschrift 151 1971} 193—213

Es älst sich soziologisch nachweisen, daß ZWI1SC engaglerter Gläubigkeiund der Abtreibungszi{ffer ein Zusammenhan esteht. Vgl azu 516e ]

Soziologie der Abtreibung. EmpDp1NSCD Forschung und theoretische
Analyse, Stuttgart IDA Q 70 D
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arüber ann 114  w bei verschiedenen Glaubenspositionen
redlichen (jew1lssens sehr verschiedenen Ergebnissen
kommen. Weil der Gesetzgeber 1n einem modernen Staat
nicht einen weltanschaulichen Standpunkt mehreren
ZUT einzıgen Voraussetzung Sse1INer Gesetzgebung machen
kann, eshalb wird sich der gläubige Christ ZWal mıiıt er
Kraft für die Achtung des menschlichen Lebens einsetzen,
aber c7l wird auch viel Toleranz en mussen, daß G1

seiınen Standpunkt nicht als den eINZ1Ig möglichen 1
Staate hinstellt.

Direkte Tötung Die Abtreibung wird 1n der Tradition der katholischen
der Leibesfrucht? Moraltheologie grundsätzlich als schweres ergehen abge-

nft Weniger einheitlich 1St iNnan allerdings 1n der ra
der medizinischen Indikation. Man hat ZwWaal die irekte
ötung der Leibesfrucht überwiegend verurteilt, doch VOI-
traten bereits 1 r Jahrhundert bedeutende Moraltheo-
logen die Auffassung, daß eine Multter ihr en nicht
gunsten des Kindes opfern musse, WCLnN 1Ur eines Von

beiden werden an Allgemein wurde jedoch
der Standpunkt ‘J eine indirekte Tötung der
Leibesfrucht aus entsprechend schwerwiegenden Gründen
rlaubt se1. Dabei WAal VOT em Operationen gedacht,
die bei einer schweren Erkrankung der Multter notwendig
schienen, bei denen aber als indirekte Folge der Abgang
der Leibesfrucht vorauszusehen WAarl.
Nun gibt aber älle, bei denen 1ne solche gesundheit-
C Gefahr r 1ne irekte l1ötung (Entfernung der
Leibesfrucht)| oder aber 1n Verbindung mıit einer indirekten
Tötung (Entfernung des Uterus 1ı1tsamt der Leibesfrucht
ehoben werden annn Der Tod des mbryo ware bei bei-
den Eingriffen sicher, bei der indirekten Tötung würde die
Frau aber 7zusätzlich ihre Gebärfähigkeit verlieren. Man wird
vernüniftigerweise nicht ordern können, da{iß Jer eine
ach der Tradition erlaubte indirekte J1ötung M-
InNnen wird, doch 1ne irekte Interruptio für die Leibes-
TUC den gleichen Effekt, tür die Multter aber wesentlich
weniıger Schaden mi1t sich bringt“. Solche Grenzfälle zeigen,
da{fß die Unterscheidung zwischen einer n1e erlauhbten i1rek-
en und einer zulässigen indirekten L1ötung icht als hsolut
ausnahmsloses Prinzıp verstanden werden Z SO sind
heute viele Moraltheologen der Meıinung, da{ß 1ne Nter-
rupt1io aUus einem schwerwiegenden medizinischen Grund
(medizinische Indikation| ittlich auch dann rechtfertigen
ist, WCLNN sich icht ine indirekte Tötung handelt.

Näheres bei Gründel, Abtreibung DIO unı CONLIA, Innsbruck 1971,113—118
4 Einen olchen Fall schildert Häring, Das (jesetz Christi M Freiburg
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rundsätzlicher nNnter- Wenn 112  z einmal die medizinische Indikation 1n schwe-
schied zwischen den T1  m Fällen für zulässig hält, ergibt sich natürlich sofort die
Indikationen Frage, oh dann nicht auch andere Indikationen anerkannt

werden müßten. Hıer 1sSt aber auf einen grundsätzlichen
Unterschied hinzuweisen. Be1 der medizinischen Indikation
handelt sich einen onilıkt 7zwischen dem Leben der
Leibesfrucht und dem Leben bzw. der Gesundheit der Mult-
ter Die Rechtsansprüche, die 1er konkurrieren, liegen aut
einer Ebene Dieser Kontflikt kannn 1L1UT adurch gelöst WOCI -

den, dafß das Leben DbZw. die Gesundheit mindestens einer
Person geopfert wird. Be1 den übrigen Indikationen liegen
dagegen die konkurrierenden erte auf verschiedenen Ebe-
HCS Dem werdenden menschlichen Leben steht der Nan-
zielle Wohlstand, der gute Ruf oder äahnliches gegenüber.
Wird das Kind 1n olchen Fällen ausgetragen, treten die
Folgen icht mit physischer Notwendigkeit CM sondern s1e
hängen mi1t dem illen der Multter und der übrigen
mgebung MTMET: Wenn 111a  - als Christ VOILl dem unNne1-

mefilichen Wert eines menschlichen Lebens überzeugt ist,
dann wird 119  S prinzipiell ordern müssen, dafß auch 1n sol-
chen Fällen das Kind a  n und bejaht wirTrd. er-
dings hat diese Forderung VO Charakter eines Ziel-
gebotes. Sie kann die menschlichen un“« ethischen Kräfte der
Multter übersteigen. Von einer ethischen Überforderung
ware dann sprechen, WCLLN die Multter icht den Jau-
ben und die ethische Kraft hat, 1n einem existentiellen
Werturteil das Leben des Kindes ber ihre eigenen nteres-
SS  a tellen | S geht dabei nicht ein schuldhattes Ver-
d gegenüber dem Anspruch des („ewi1ssens, sondern
eiıne Funktion des (:;ew1lssens selber

Dem („ew1ssen In einem olchen Fall könnte also eine Frau, die sich das
entsprechen Kind nehmen läßt, ihrem (sew1issen entsprechen un Mn

diese andlung subjektiv schuldlos bleiben Allerdings 1st
testzuhalten, da{fß 1ne solche Aa Sanz eindeutig hinter dem
verpflichtenden ea gläubiger Ehrfurcht VOT dem Leben
zurückbleibt, und dieses ersagen 1n der anzch Einstellung
gegenüber dem werdenden Leben gründet ohl seinerseits
1n der Schuld der einzelnen Person oder auch 1ın der Schuld
der Gesellschaft, die die menschlichen und christlichen
Zielvorstellungen nicht genügend ZUT Geltung bringt. Aus
der Defizienz und Schuldhaftigkeit der Grundeinstellung A

gibt sich dann die Unftähigkeit, In einer konkreten Sıtuation
en Anforderungen entsprechen können.
uch aUus einer anderen Überlegung heraus mussen die
nichtmedizinischen Indikationen sittlich mi{ßbilligt werden.
Es könnte Wäal se1IN, jemand ach Abwägung er Um
stände eine Abtreibung für die zweckmälsigste Lösung einer
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schweren Kontliktsituation hält; aber WCLN s1e das auch
1n Anbetracht der moralischen Kräfte der Multter wirklich
ware, sollte in  , S16 nicht als sittlich rlaubt bezeichnen,
denn ware auch erlaubt, diese Konfliktsituation, AUS

der Ja einen scheinbar eintfachen usweg gibt, herbeizu-
ühren. In Wirklichkeit verlangt mMensc.  iche erantwor-
(UNg, dafß da, eın ind nicht au  n werden kann,
uch keines SEZEUHTL wird Wo das bewußt und 2DSI1IC.  ich
doch würde, mülfßte 1ne spätere Abtreibung auftf jeden
Fall 1n ihrer sittlichen Bewertung der Verantwortungs-
losigkeit der Zeugung teilhaben

TE verurteilen, Strafrechtliches Eingreifen wird aber 1n olchen Fällen deli-
sondern helfen kat eiıben Auf der einen Seite kommt 1n der öhe der

Stratsanktion Z Ausdruck, welchen Wert der Dgı dem
menschlichen Leben beimifßßt 5 aut der anderen Seite wird
sich gerade der Christ zurückhalten müuüssen, jemanden Sitt-
iıch verurteilen, Wenn 1ne andlung AaUus einem echten
Konilikt un nicht etwa E 4AUS Bequemlichkeit, aus finan-
jellen Oder kosmetischen Gesichtspunkten VOISCHOMMN:!
wurde.
enr viel wichtiger und problemloser als eiıne Verurteilung
Sind posıtıve Maißnahmen der l  © der Ermunterung und
des Respektes VOT Menschen, die 1n Not sind. uch ESUS
hat die Ehebrecherin nicht stein1gen Jassen, sondern S1@e mi1t
einem verständnisvollen Wort einem besseren Leben O1-

mutigt. Staatliche Strafgesetze sollen nicht geringgeschätzt
werden, aber sS1ie können immer 1Ur 1ne subs1idiäre Funk-
t1ıon erfiullen. S1ie können 1LUTI SOWEeIlt 1ne wirkliche be
deuten, als S1e nicht 1n 1He große Differenz ZU geleb-
ten Ethos un ZUTI Gewissensüberzeugung eiINer hbreiten
ÖOffentlichkeit gETraLEN. Wird dieser Abstand groß, dann
wird aus der Übertretung des (;esetzes e1in „Kavaliersdelikt“.
Wıe Strafgesetze konkret auszusehen haben, könnte nicht
der eologe als olcher entscheiden, sondern dazu MUS-
SC  5 Sozlalpsychologie, Soziologie und manche andere emMp1-
rische Wissenschatten ihre Erkenntnisse beisteuern. Mehr
als der Strenge staatlicher Straigesetze mu(ß jedenfalls die
Kirche posiıtıven Bemühungen interessier se1IN, die
einer Hochschätzung des menschlichen Lebens und einer
sozialen (zesSINNUNg gegenseitiger Achtung und Hiltsbereit-
schaft beitragen.
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